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erteilt werden ohne Wiſſen aber nicht den ausgeſprochenenohne daß eine Konſenserneuerung ſtattfinden muß Die Sanatio kann

en der Kontrahenten. Sie hat die Wirkung, daß der Uhe ge⸗
gebene Konſens, der eines Hinderniſſes ſeine Wirkung nicht
erzielte, jetzt nach Aufhebung des Hinderniſſes ſofort durch ſein bloßes
moraliſches Fortbeſtehen die Ehe gültig macht Doch beantragt die
Pönitentiarie nUuLr auf ſchwerwiegende Gründe hin die Sanatio beim
Heiligen Qter und verlangt ſtets folgende Bedingungen:

Der Konſens muß auf beiden Seiten fortbeſtehen nd zwar un
der eiſe, daß die Ungültigkeit der Ehe beiden oder wenigſtens
einem Teil unbekannt iſt, während der andere mn dem etzteren
Falle die Dispens akzeptieren und den Konſens Erneuern muß
Die Verbindung Aß In der Oeffentlichkeit als legitime Ehe
angeſehen werden
Es ſind ehr triftige Gründe erfordert. Dieſe Bedingungen ſind
hier vorhanden; denn wenn Titia, die in der Putativ⸗Ehe ruhig
weiterlebt, von der Ungültigkeit derſelben Kenntnis erhält, ird
ſie entweder die katholiſche Kindererziehung verhindern oder die
Verbindung ganz Oſen Das hätte aber für den ranken Mann
nd die Kinder die ſchlimmſten Folgen.
Wenn enn Teil, was hier allerdings ausgeſchloſſen ſcheint das

vorhandene Hindernis kannte, ſo muß ihm PTO gravissimo patrato
86eElere eine gravis poenitentia salutaris, etwa viermaliger QAtrQ·
mentenempfang während mehrerer Jahre, auferlegt und unbedingt
zur Konſenserneuerung veranlaßt werden.

Aber auch, beide In 9 Glauben eben, kann der eine
zuverläſſige Teil zur Akzeptation der Dispens und Erneuerung des
Konſenſes veranlaßt werden.

Bei Ausführung der Sanatio 1 radice. die nuLr der
auf den Bericht des Großpönitentiars oder des Kardinals vom

eiligen Offizium ausſpricht, muß der Biſchof erklären, daß mit
pezieller Delegation des Apoſtoliſchen Stuhles handle. Die Sanatio
muß n der biſchöflichen Kanzlei und Im Ehebuch der Pfarrei ver.
merkt werden, ſei Es, daß ein Zuſatz bei der früheren Eintragung
gemacht, ſei Es, daß die Ehe neu eingetragen ird mit dem Bemerken,
daß von dem vorhandenen Ehehindernis dispenſiert worden iſt Da
mit ſind zugleich auch die Kinder legitimiert.

Trier. Ior
IIL (Un  ig, nicht ungerecht.) Einem reichen Herrn

hietet ſich einmal gute Gelegenhei zur Mehrung ſeines Vermögens.
Die Iun ſeiner Nähe mit großem Gewinn arbeitenden Kohlengruben
kaufen von den Bauern Grundſtücke und bekommen
einen geringen Preis, da die Bauern Iun ihrer Unkenntnis deren
Wert nicht wiſſen Dieſer Herr en ſich nun! werde
den Bauern ihre Grundſtücke abkaufen, ihnen aber dafür etwas mehr



zahlen als die rube, nd dann ieſelben mit reichem Gewinn an
die rube verkaufen; denn wenn leſe ſieht, daß ſie * mit einem
verſtändigen Herrn tun hat, ird ſie auch er mehr anbieten.
Frage: Kann leſe Handlungsweiſe nit 9  E ewiſſen geſchehen?

Antwort.: Nein, der Herr ſündigt durch ſeine Handlungs⸗
weiſe gegen die Liebe Denn Sache oder Pflicht der ebe wäre Es,
daß die Bauern ber ihre Unkenntnis und den Irrtum, von
welchem ſie efangen ſieht, aufkläre, 0 daß deren nwiſſen⸗
heit ſeinem Vorteile ausnützt. Daß ETL den QAuern für ihre Aecker
etwas mehr als die rube gibt, macht ſeine nobi allerdings
geringer, hebt ſie aber nicht auf Auch der ein einer noblen
Handlungsweiſe, den gegenüber der rube vbraus hat, iſt ehen
nur ein und kann ber die Selbſtſucht als das ausſchlaggebende
Motiv des Vorganges nicht hinwegtäuſchen. hriſti Wort
bleibt eben Norm: Omnia uaecumque VUltis Ut aciant VObis
homines, t kacite 18 Ein (ann echter Nächſten

2
iebe, ein wahrer Volksfreun ird die beſagte Bemühung zunächſt
QWII den Dienſt der Bauern tellen, den erfolgten Gewinn ogar mit
ihnen teilen oder n heroiſcher Anwandlung ihnen ganz überlaſſen,
nd ſo als der 2. die Armen vor großem U  eile ſchützen
E  Le ſein

ESs önnte noch gefragt werden, ob dieſe vom Egoismus
diktierten Aufe ungerecht und ungiltig ſeien, Aher der betreffende
Herr etwa der Reſtitutionspflicht unterliege? Darauf läßt ſich wieder
antworten Nein. Denn hier handelt ES ſich nicht einen Irrtum
in der Ubſtanz des Kaufobjektes, ondern mn deſſen zufälliger Eigen  —

welche eS gerade und nuLl den Grubenbeſitzern reſpektive dem
reichen Herrn mit ſeinem orhaben weitaus wertvoller macht als
andern Käufern. Der Irrtum der Quern iſt alſo kein weſentlicher,
ondern enn akzidenteller, und dieſer macht den Kaufvertrag an ſich
nicht ungiltig. Was aber die Hauptſache iſt Der Irrtum der Bauern
iſt nicht durch Betrug oder Liſt herbeigeführt worden; der Herr hat
10 gar nichts getan, die Bauern auf die irrige Anſicht der Wert
loſigkeit oder Minderwertigkeit ihrer C bringen; iſt Aher
nicht die wirkſame Urſache dieſes Irrtumes nd des Aaus ihm 9e·
olgten Schadens der Bauern. Allerdings hat der Herr ES geſchehe
laſſen und nicht verhindert, daß die Quern auf Grund ihrer irrigen
Meinung Schaden nahmen. Aber ein IIOII bstans iſt zur Reſtitution
nUuL ver  1  Ek, wenn zur Verhinderung der Schädigung anderer

Oficio. cCOntractu VoI quasi COntractu gehalten war; und in
einem ſolchen Verhältniſſe der Herr nicht den Bauern,
iſt kein beſtellter ätzmann, nicht der Herr oder (CTE der Bauern,
auch nicht deren Vertrauensmann. Was ihn einzig zur Abwehr von
Schädigungen der Bauern verpflichtete, iſt⸗ die dem Menſchenherzen
eingeſchriebene Liebe; aber verletzte Liebespflichten, bei denen keine
Re  —  1 verletzt wird, ziehen keine Reſtitutionspflicht nach ſich
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Alſo nicht ungerecht, wohl aber unbillig nd ieblos „nicht
ſchön“ Im Volksmunde muß die fragliche Handlungsweiſe be⸗zeichnet werden.

Linz Prof 0 Schmucken  läger.
(Notoriſfcher Gewohnheitstrinker. Behandlung

desſelben In S0Dfessionali.) ewi ſind eimn nicht geringes
Kreuz für die Beichtväter die Gewohnheitstrinker, bei denen auch

ſuch einer Beſſf vorhanden iſt und die ſichnicht der geringſte Ver
ebenſo gewohnheitsmäßig ber ihre Sünde anklagen als ſie derſelben
ergeben In Wie iſt dieſ attung Rezidiver IN C(Confessionali etwa

be ndeln? Bemerkt ſei, daß S ſich Um notoriſche Trinker
handelt, die alſo durch hr reiben andern auch noch zum Aerger⸗
niſſe ſind

Noldin in ſeinem vortrefflichen Moralwerke ſagt diesbezüglich
m der ihm eigenen klaren und präziſen Weiſe „Recidivi 1 brie-
tate t gua AES publice notl, qul singulis fere hebdomadis vel
Saepius adhue mebriant, OII omnino Sacramentis repellendi,
86d ordinarie Neo statim ad illa admittendi sunt. NOn primum,
quia de nullius hominis emendatione desperandum est; 1101I

alterum, imprimis quia absSO0lVi nequit, quipost breve tempus
bropositum ViOlaturus praevidetur, 181 Urgeat necessitas: Ctenim
timendum SSet scandalum, 81 Statim Post Suscepta Sacramenta
relaberetur; deinde quia publicum Scandalum antea reparari
debet. Itaque ejusmodi poenitenti differenda est absolutio,
donee aliquatenus saltem emendaverit. Juin tiam 1IN Casu,
9u 00 Cxtraordinarium signum poenitentiae Statim absolutus
tuisset, praestat. 6u 0 Statim 2d 8 communionem
admittere, tum Ut publicum Scandalum reali emendatione
Inteérim reparéetur, tum Ut Scandalum relapsu Orte Oriturum
praecaveatur“. („Summa 60 MoOr  — III 1I 411.)

Wie iſt C8 denn dann peziell un der Oſterbeichte? Es
ommt nämlich Unſer Gewohnheitsſünder überhaupt nur Oſtern
beichten! icherli kann und darf auch hier ein recidivus genere
hriorum nicht osgeſprochen werden, wenn der Beichtvater mit
Grund ſeiner Dispoſition weifeln muß Ein ſolcher Zweifel iſt

nden, wenn von Seite des Pönitenten nicht  2aber gewiß vorha
eſchehen iſt, ſich 3u beſſern, und die Gelegenheit nicht
gemieden hat Man ſage nicht Etwa Wenn nuL hie t UnG

disponiert iſt, ſo kann ich ihn 10 mit ruhigem ewiſſen 108prechen
Es iſt 10 richtig, daß jeder rückfällige Gewohnhei oder Gelegenheits⸗
ſünder abſolviert werden kann, nuLr tu disponiert iſt und
als ſolcher auch vom Beichtvater angeſehen werden kann, auch
nachher der Pönitent ſich nicht beſſert, und der Beichtvater voraus
ieht daß doch wieder in ſeine rühere Gewohnheit zurückfallen
werde „Recidivus, qui prudenter dispositus judicatur. DPEeT 86


